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Vorwort 

Das Verwaltungsrecht der Binnenhäfen ist in besonderer Weise ge-
prägt durch die Entwicklung und die Problematik bei der Organisation 
öffentlicher  Leistungseinrichtungen. Die bestehenden privatrechtlichen 
Organisationsformen öffentlicher  Anstalten sind ein Ergebnis des Zer-
falls der umfassenden Polizeigewalt im neunzehnten Jahrhundert. Nach 
der Verengung des Polizeibegriffs  auf die Gefahrenabwehr  begann in der 
öffentlichen  Verwaltung eine ökonomisierung und Privatisierung öffent-
licher Anstalten. Erst in der Gegenwart widmet sich das verwaltungs-
rechtliche Schrifttum in grundsätzlicher Weise den Fragen einer richti-
gen Organisation und Benutzungsordnung öffentlicher  Leistungsein-
richtungen. Dabei gewinnt die Auffassung  an Einfluß, daß die öffent-
lichen Einrichtungen mit Rücksicht auf ihre institutionelle Gemeinwohl-
bindung und ihre individualrechtliche Anspruchsgebundenheit die son-
derrechtlichen Organisationsformen und Benutzungsordnungen des öf-
fentlichen Rechts erhalten müssen. Dies ist vor allem für die öffentlichen 
Einrichtungen der Gemeinden erarbeitet worden. Dieselbe Anschauung 
t r i t t in den — nach Begründung und Konsequenzen unterschiedlichen — 
Bemühungen in Erscheinung, privatrechtliche Konstruktionen aus dem 
Recht der öffentlichen  Sachen zu verdrängen. Es w i rd heute auch die 
Ansicht vertreten, daß die Verwendung privatrechtlicher Organisations-
und Handlungsformen für Einrichtungen der Leistungsverwaltung ge-
nerell einen Formenmißbrauch darstellt. Die hier veröffentlichte  Arbeit, 
die im Sommersemester 1974 der Fakultät für Rechtswissenschaft der 
Universität Mannheim als Dissertation vorgelegen hat, fügt sich in die 
Reihe von Abhandlungen ein, die eine privatrechtliche Verwaltung öf-
fentlicher Einrichtungen problematisieren und sich für deren Publifizie-
rung aussprechen. 

Die Besonderheit der Arbeit liegt — abgesehen von ihrer gegenständ-
lichen Beschränkung auf das Verwaltungsrecht der Binnenhäfen — dar-
in, daß sie auf einer umfassenden und genauen Sammlung und Auswer-
tung des gegenwärtigen Verwaltungsbestandes beruht. Sie unterscheidet 
sich durch ihre sachnahen Analysen und Argumente von anderen Publi-
kationen, die die Aufgabe eines Verwaltungsrechts öffentlicher  Einrich-
tungen ausschließlich mit dogmatischen Überlegungen zu bewältigen ver-
suchen. Dies w i rd der Arbeit eine starke Stellung gegenüber K r i t i k ver-
schaffen,  die mi t Sicherheit aus dem Bereich der betroffenen  Verwaltung 
kommen wird. Es w i rd einer Beobachtung wert sein, welche Aufmerk-
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samkeit diejenigen Teile der Arbeit hervorrufen,  in denen die ökono-
misierung öffentlicher  Binnenhäfen an konkreten Fällen als Denaturie-
rung öffentlicher  Leistungseinrichtungen und als privatnützige Verwer-
tung erheblicher öffentlicher  Mi t te l dargestellt wird. 

Der Arbeit ist zu wünschen, daß sie als Beitrag zum Recht der öffent-
lichen Einrichtungen auf einem rechtswissenschaftlich bisher kaum be-
arbeiteten Verwaltungsgebiet gewürdigt w i rd und das Interesse an mög-
lichen Verbesserungen im Verwaltungsrecht der Binnenhäfen weckt. 

Professor  Dr. Richard  Bartlsperger 

Insti tut für Staats- und Verwaltungsrecht 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
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Erstes  Kapitel 

Die Problemstellung 

Die öffentlichen  Binnenhäfen in der Bundesrepublik Deutschland 
haben im Rahmen des gesamten Güteraufkommens eine beträchtliche 
Bedeutung für die Volkswirtschaft.  Der Umschlag über die Binnenhäfen 
steht an zweiter Stelle, nach der Eisenbahn und vor dem Transport mi t 
Kraftwagen 1. Gegenüber 137,1 Mi l l , t im Jahre 19582 hat sich 1972 das 
Verkehrsvolumen auf insgesamt 228,5 Mi l l , t erhöht3. Dessen unge-
achtet hat sich die Rechtswissenschaft bislang nicht dazu bereitfinden 
können, die Häfen, als auch deren Tätigkeit, in das Verwaltungsrecht 
einzuordnen. Die ökonomische Darstellung als „Hafenwirtschaft" 4 kann 
für die rechtswissenschaftliche  Abklärung  des Hafens und seiner Lei-
stungen kein Anhaltspunkt sein. Darüber hinaus wäre mit der Etiket-
tierung der Binnenhäfen als wirtschaftliche Unternehmungen der öffent-
lichen Hand keine Aufhellung in dem „Zwiel icht"5 um den „rechtlich 
beinahe farblosen Begrif f" 6 der öffentlichen  Einrichtung zu erzielen. 

Eindeutig liegen in ihrem rechtlichen Charakter nur die privaten 
Häfen und die Schutz- und Sicherheitshäfen fest. Soweit ein Hafen ledig-
lich die Funktion hat, den Güterumschlag eines Industriebetriebes durch-
zuführen, besitzt er die gleiche Stellung wie alle anderen am erwerbs-
wirtschaftlichen Verkehr teilnehmenden Subjekte des Zivilrechts7. Die 
Schutz- und Sicherheitshäfen, die lediglich der Sicherheit der Schiffahrt 
dienen8, sind nach § 1 Abs. IV Nr. 1 WaStrG ohnehin Bestandteile der 
Bundeswasserstraße und haben damit nur eine technische, aber keine 
rechtliche Sonderstellung. 

1 Brohm,  S. 81. 
2 Kirschke,  Binnenhäfen, S. 4. 
3 Das sind ca. 23 % des gesamten Güterverkehrs (988,8 Mi l l . t). I m Vergleich 

lag nur das Aufkommen der Eisenbahnen (352,8 Mi l l , t) höher, während über 
Kraf twagen (192,9 Mi l l , t) oder die Seeschiffahrt  (127,9 Mi l l , t) erheblich we-
niger befördert  wurde. 

4 Feuchter,  S. 85. 
5 Köttgen,  S. 56. 
β Ossenbühl,  DVB1.1973, S. 289 ff.  (S. 289). 
7 Als Kaufmann nach den §§ 1, 2, 5 oder 6 HGB. 
8 Bergdolt,  S. 188. 
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Als Gegenstand der Untersuchung verbleiben demnach nur die öffent-
lichen  Verkehrs-  und Umschlaghäfen 9. Auch wenn die Seehäfen durch-
aus am Binnenverkehr teilnehmen10, so müssen diese ebenfalls aus-
scheiden; denn sie haben kaum Gemeinsamkeiten mi t den Binnenhäfen, 
sondern stellen jeweils in sich geschlossene, besondere Einheiten dar11. 

§ 1. Der Begriff  des „öffentlichen Binnenhafens66 

I . Der „Haf en" i m gegenwärtigen Meinungsstand 

1. Die Wortbedeutung 

Um die öffentlichen  Verkehrs- und Umschlagshäfen einordnen zu 
können, muß zunächst der Begriff  des „Hafens" umrissen werden. 

Nach der Rechtsprechung des Preußischen Oberverwaltungsgerichtes 
ist ein Hafen „eine Anlage im oder am Wasserlauf nur dann, wenn sie, 
insbesondere durch Einrichtungen wie Molen und dergleichen, Wasser-
fahrzeugen, und zwar in der Regel einer Mehrzahl von solchen, die 
Möglichkeit bieten soll, gesichert vor Wetter, Flut und Eisgang zu ankern 
und zu wenden, bei Verkehrshäfen  auch zu löschen und zu laden"12. 
I m Gefolge dieser Entscheidung beschränkte man sich auch weiterhin 
darauf,  bei der Definition des Hafens auf technische Gesichtspunkte 
abzustellen13, wie das im allgemeinen Sprachgebrauch ohnehin der Fall 
ist14. Wie schon die nur an technischen Merkmalen orientierte Festlegung 
des Hafens keinen Vortei l im Sinne einer funktionalen Bestimmung 
bringt 15 , ist überdies die abstrakte Beschreibung in dieser Weise nicht 
brauchbar. Ob man auf die Verbindungslinie von Molenkopf zu Molen-
kopf abstellt oder auf die Einheit des fließenden Wassers mit dem im 
Hafenbecken — 1 6 man gelangt hierdurch noch nicht einmal mi t hin-
reichender Sicherheit zur Umgrenzung des Hafengebietes. 

9 Diese dienen daneben aber auch dem Schutz und der Sicherheit der Schiff-
fahrt. 

10 Kirschke,  Binnenhäfen, ZfB 6,1959, S. 15 (Sonderdrude). 
11 Bergdolt,  S. 96. 
1 2 PrOVGE 94, S, 159 ff.  (S. 159). 
13 Friesecke,  Bundeswasserstraßengesetz, Rn 4 zu § 45 (S. 376); Friesecke, 

Häfen, ZfW 1962/63, S. 150 ff.  (S. 151); Giese,  S. 300; Stier-Somlo/Elster,  S. 88; 
Fleischmann,  S. 305. 

14 Der  große  Brockhaus,  5. Band, Gp-Iz, S. 178. 
1 5 Vgl. hierzu unten § 4. 
16 Friesecke,  Bundeswasserstraßengesetz, Rn 5 zu § 45 (S. 377). 
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2. Die Festlegung des Areals 

Betrachtet man etwa die weit verzweigten und aufgegliederten Hafen-
anlagen der Häfen Duisburg-Ruhrort oder Düsseldorf 17, so ist die theo-
retische Beschreibung des Areals nach einer abstrakten, technischen 
Regel unmöglich. Es erscheint hingegen sinnvoller, bei der geographi-
schen Definition eines Hafens auf konstitutive, nicht aber technische Merk-
male abzustellen18. Hierbei ergibt sich noch nicht einmal die Notwendig-
keit zum Abschluß koordinationsrechtlicher Verträge zwischen den be-
teiligten Hoheitsträgern 19, sondern es besteht regelmäßig die Möglich-
keit, auf bereits erfolgte Festlegungen Bezug zu nehmen: I n den Hafen-
ordnungen ist eine genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches getrof-
fen 20. Weiterhin kann die Erstreckung der privatrechtlichen Eigentums-
verhältnisse am Hafengelände herangezogen werden21. 

I I . Die Definition des „öffentlichen Binnenhafens" 

So notwendig die hinreichende Bestimmbarkeit des Hafengebietes 
auch ist, kann hieraus doch noch keine Aussage über die Rechtsnatur 
des öffentlichen  Binnenhafens gewonnen werden. Die Wesensbestim-
mungen in der ohnehin spärlichen Literatur sind unergiebig und über-
wiegend tautologisch. Zwar ist man sich darin einig, daß ein öffent-
licher Hafen vorliege, wenn das sogenannte „ Jedermann-Prinzip" gelte22, 
doch folgert  man dann wiederum die Verbindlichkeit dieses Grund-
satzes aus der Öffentlichkeit  des Hafens 23. Es ist kein Ausweg aus diesem 
Dilemma, dem Begriff  des „öffentlichen  Hafens" jeglichen Rechtscharak-
ter abzusprechen24. Die Abhängigkeit des subjektiven Abfertigungs-

17 Handbuch  der  deutschen  Binnenhäfen,  S. 168 und S. 142 (Luftaufnahmen). 
18 Friesecke  (Bundeswasserstraßengesetz, Rn 5 [S. 377]) räumt diese Not-

wendigkeit zumindest für schwierige Verhältnisse ein. 
1 9 Vgl. Apelt,  AöR 84, 1959, S. 249 ff.  (S. 254); Stern,  Vertrag, VerwArch 49, 

1958, S. 106 ff.  (S. 147). 
2 0 z .B. : § 1 der Hafenordnung für den Hafen Passau v. 19. Ma i 1965 (auf 

Grund des Ar t . 60 des Bay W G v. 26. Ju l i 1962, GVB1. S. 143); § 1 i. V. m. § 38 
der Hafen- und Ländeordnung des Hafens Regensburg v. 12. Ju l i 1962 
(Rechtsgrundlage wie vor, Amtsblat t der Regierung der Oberpfalz S. 59); § 1 
der Hafenverordnung für den Hafen Wesseling/Godorf  (auf Grund des §35 
Abs. I I I des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  vom 22. Ma i 
1962/GV. NW. S. 235/SGV. SW. 77); ebenso (mit gleicher Rechtsgrundlage) für 
die Häfen Köln, Bonn, Münster, Krefeld, Mühlheim, Kleve, Essen u. a. 

2 1 § 1 der Hafenverordnungen für den Hafen Neuß (§ 35 Abs. I I I L W G NW, 
GV. NW. 1962, S. 235). 

2 2 Das „Jedermann-Prinzip" ist die populäre Formul ierung für das sub-
jekt ive Recht auf Zulassung zur Abfert igung i m Hafen. 

23 Krome,  Binnenhafen, ZfB (Sonderdruck) 6, 1959; Kirschke,  Tarifwesen, 
DVB1.1956, S. 430 ff.  (S. 430) ; Trimter,  DVB1.1965, S. 22 ff.  (S. 22). 

24 Krome,  Binnenhafen, ZfB (Sonderdruck) 6,1959. 


